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1	 DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Ausgangslage und Aufgabe
Der über 100-jährige, weitbekannte und sehr beliebte 
Rosengarten mit mehr als 42’000 Quadratmetern Flä-
che ist stark sanierungsbedürftig. Verschiedene Neue-
rungen und Instandhaltungsmassnahmen wurden zwar 
im Laufe der Zeit vorgenommen, doch die letzte grös-
sere Anpassung stammt aus den 1950er Jahren. Eine 
komplette Sanierung der Gesamtanlage fand seither nie 
statt. Folglich weist der Rosengarten mittlerweile in di-
versen Bereichen bauliche, konzeptionelle und gestalte-
rische Defizite sowie Sicherheitsrisiken auf. Hinsichtlich 
der Hindernisfreiheit besteht besonders grosser Nach-
holbedarf.  
Erwartet wird ein überzeugendes Konzept für die zu-
kunftsorientierte Weiterentwicklung der Parkanlage. 
Dieses soll bestehende Defizite gezielt beheben und 
gleichzeitig die vielseitige Nutzbarkeit, die gestalte-
rische und funktionale Attraktivität, den wirtschaftli-
chen Betrieb sowie den denkmalpflegerischen Wert der 
Anlage nachhaltig stärken. 

Verfahren
Hochbau Stadt Bern schreibt in Zusammenarbeit mit 
Stadtgrün Bern und Immobilien Stadt Bern eine Kon-
zeptstudie im selektiven Verfahren für fünf Teams aus. 
Davon ist maximal ein Platz für ein Nachwuchsteam 
ausserhalb der Bestqualifizierten vorgesehen, sofern 
nicht bereits ein Nachwuchsteam unter den Bestqualifi-
zierten selektioniert wird. 

Das Verfahren richtet sich an Teams mit Kompetenzen 
in den Bereichen Landschaftsarchitektur und Architek-
tur. 

Entschädigungen
Für termingerecht eingereichte, vollständige und von der 
Jury zugelassene Konzepte wird eine feste Entschädi-
gung von je 10’000 Franken (exkl. MwSt.) ausgerichtet. 
Die Federführung im Team liegt bei der Landschafts-
architektur. Die Präqualifikation wird nicht entschädigt.

Termine
Publikation	 11. März 2026
Abgabe Bewerbungsunterlagen	 30. April 2026
Selektion Teams	 18. Mai 2026
Start Konzeptstudie	 24. Juni 2026
Abgabe Konzeptstudie	 17. September 2026
Verfügung Zuschlag	 Dezember 2026
Start Phase Vorprojekt	 Januar 2027
Ausschreibung / Realisierung	 Januar 2028

Ab Phase Vorprojekt wird das Projekt in zwei Teilpro-
jekten unter einer Gesamtprojektleitung weitergeführt. 
Die Schnittstellen sind gemeinsam zu definieren. 

Parkanlage:	 Auftraggeber Stadtgrün Bern
Hochbauten:	 Auftraggeber Hochbau Stadt Bern

Abb. 1 						        Schwarzplan Stadt Bern, Lage Projektgebiet



Abb. 1 Panoramamauer mit Altstadt im Hintergrund 		   			                 «Studio Rose» Stadtgrün Bern
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Der Rosengarten ist eine der bekanntesten und be-
liebtesten Grünanlagen der Stadt Bern. Die spezielle 
erhöhte Lage gegenüber der Altstadt ist ein Alleinstel-
lungsmerkmal und macht den Ort zu einem beliebten 
Ausflugsziel. Bis 1877 war der heutige Rosengarten 
ein Friedhof von Bern. Der Name stammt aus früheren 
christlichen Zeiten, als die Rose als Sinnbild des Martyri-
ums galt. Erst seit 1913 werden die Flächen des Rosen-
gartens als öffentliche Gartenanlage genutzt. Seither 

wurde die Gestaltung des Rosengartens immer stark 
von der jeweiligen Zeit geprägt. Verschiedene Umge-
staltungen der Teilräume und Instandhaltungen diverser 
Strukturen wurden im Laufe der Zeit vorgenommen. 
Der über 100-jährige Rosengarten und der Aargauer-
stalden weisen mittlerweile in diversen Bereichen bau-
liche, konzeptionelle und gestalterische Defizite sowie 
Sicherheitsrisiken auf. 

2.1	 Ausgangslage

2	 AUFGABEN UND ZIELE

2.1 Ausgangslage
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2.2	 Aufgabe

Die anstehende Projektierung hat zum Ziel, die zukunfts-
gerichtete Entwicklung der Parkanlage sicherzustellen. 
Dabei sollen die wesentlichen Defizite behoben und die 
breite Nutzbarkeit und Attraktivität, der wirtschaftliche 
Betrieb sowie der Denkmalwert gefördert, aber auch 
bewahrt werden. Von den Eingaben im Rahmen dieses 
Verfahrens wird ein sorgfältiger Umgang mit dem wert-
vollen Gartendenkmal und dessen historischer Bau-
substanz erwartet. Die Schwerpunkte der geplanten 
Sanierung betreffen das Rosenparterre, die öffentliche 
WC-Anlage und die unterirdische Infrastruktur. 

Perimeter 
Die beiden Bearbeitungsperimeter sind im Situations-
plan rot eingezeichnet und umfassen einerseits das 
nördlich gelegene (1) Rosenparterre mit (2) Irisgarten 
und (aufzuhebenden) Kleinkinderspielplatz sowie die (3) 
WC-Anlage, den (4) Rhododendrongarten und den 
(5) Lesehof mit Pavillon am östlichen Rand. 
Für den Betrachtungsperimeter - in Grün eingezeichnet 
- werden im Rahmen der Konzeptstudie keine Vorschlä-
ge erwartet. Er stellt den Umfang der anschliessenden 
Gesamtsanierung dar.
Sowohl das (6) Restaurant Rosengarten als auch das 
(7) Gebäude sowie der Rangierbereich des Unterhalts-
stützpunktes von Stadtgrün Bern der Anlage sind nicht 
Teil der Sanierung.  
Der grosse (8) Spielplatz neben dem Restaurant ist 
gemäss der Einschätzung im Frühjahr 2024 von der zu-
ständigen Fachpersonen in gutem Zustand und weiter-
hin sehr robust. Es bedarf keiner grundlegenden Anpas-
sung. 
Der an die Promenade anschliessende (9) Hang am 
Aargauerstalden ist gemäss seines in weiten Teilen 
vorhandenen Schutzstatus mit grosser Sorgfalt zu be-
trachten, d.h. alle angrenzenden Eingriffe werden im-
mer auf Verträglichkeit geprüft. Der landschaftlich ge-
prägte Hang selbst bedarf keiner Anpassung. 

 

1
2

1146

3
1

4
b

1
4
a

1589

2
b

5

539.01

1
6

4020

1680

1645

1
0

(3103)

533.82

1831

2
1
a

527.31

6

522.04

8

366

1
1

504.21

3969

1
8

M
a

tt
e

n
e

n
g

e

8

1
4

1850

4114

1
5
a

503.03

1824

6
a

929

A
ltenbergstrasse

509.78

2
c

864

A
lte

r A
a
rg

a
u
e
rs

ta
ld

e
n

2

Grosser Muristalden

3
0
c

551.96

2a

524.37

(3054)

4

A
a

rg
a

u
e

rs
ta

ld
e

n

3076

7

518.79

1736

2025

1

968

2900

14

531.90

17

529.08

14a

3101

11

527.13

4090

14b

557.13

12

1823

1b

1860

R
ei

te
rs

tra
ss

e

R
eiterstrasse

Schänzlistrasse

561.32

9

561.69

1806

12a

546.27

17a

514.06

1a

3

1
8

502.52

16a

1514

4
b

503.89

2
4

936

7
a

2653

2
0

2975

2141

7

4
a

1307

2
0
a

1
2

1243

Haspelgasse

(1263)

1
4

22

135

Untertorbrücke

1
8
b

1409

2
6

(4240)

K
le

in
e

r M
u

ris
ta

ld
e

n

1
0

72

3

569.12

18a

967

1

569.67

16

1918

1120

28

573.64

2439

6

569.52

8

2980

2980

567.12

4

1125

4

4113

21b

Lerberstrasse

21a

287

558.78

3589

21

285

3005

2981

1
a

544.83

5

4013

1

3

539.59

1
1

560.81

7

Viktoriastrasse

555.01

542.23

1852

(4262)

1861

547.79

1849

B
rü

gg
le

rw
eg

1915

537.74

531.00

1505

1194

520.47

568.09

568.05

568.17

568.15

565.79

567.52

566.44

2

561.29 561.83

563.40

569.67

569.08

1418

8

1
9

1
0

2982

1a

2

4259

A
a
re

(3047)

1644

4374

2871

(1262)

2
0

3151

F
u
n
ke

rs
tr
a
ss

e

Bollig
enst

ra
ss

e

937

1
2

2
6
0
1
7
7
0

1
1
a

(4
3
2
4
)

1821

1192

1200280

Rosegarte

11

Chlösterli Felseburg

2
a

8
a

4

2985

4110

2873

3
0
b

1846

3
0

3007

9
a

2140

Oranienburgstrasse

134

4258

15
a

2979

1360

1
5

Läuferplatz

1832

1
8
a

(3006)

1
6

O
st

erm
undig

enst
ra

ss
e

1
7

(3065)

2983

2983

1
0
a

3

3
a

1854

1
0

953

9

2767

Spitalackerstrasse

6

71

(4230)

2

4132

Laubeggstrasse

32

1186

570.273

2815

2816

1
0
b

1917

563.465

2

Nydeggasse

554.182

520.954

4

521.131

1

555.568

1
5
b

558.507

2976

4
a

505.120

9

K
lö

ste
rlistu

tz

504.13

2
a

2872

1825

1

1
1

500.52

2986

Burgtreppe

2

31
b

2
1

911

1191

1244

2

865

2978

4

2977

32
a

6
b

1406

2984

1
2

(4
2
4
4
)

2
7
c

G
e
o
lo

g
is

c
h
e
s
 O

b
je

k
t 
7
3

286

40
93

2974

1417

2987

862

Matte

1

2

7

3
4

5

8

6

9

Abb. 3.: rot: Bearbeitungsperimeter, grün: Betrachtungsperimeter
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Im Rahmen der Konzeptstudie wird ein Konzeptplan 
erwartet, welcher auf zentrale Herausforderungen und 
Potenziale im Bearbeitungsperimeter reagiert und hier-
zu konkrete, integrative Gestaltungsideen entwickelt. 

Erwartet werden bewilligungsfähige Konzepte zu den 
Teilräumen, welche die spezifischen Anforderungen in 
ein gut funktionierendes Gesamtkonzept überführen 
können. Lösungsvarianten sind nicht zulässig.

Schwerpunkte
•	 Sanierung bzw. gestalterische Überarbeitung von 

Rosenparterre und Irisgarten, Neugestaltung und 
Aufhebung des Kleinkinderspielplatzes. 

•	 Sanierung | Ergänzung oder Neubau der öffent-
lichen WC-Anlage in Kombination mit einer Auf-
wertung des Lesehofs mit Pavillon.

•	 Neustrukturierung des östlichen Zugangs mit an-
gepasster Mauer- und Rampensituation (Schnitt-
stelle zur neuen Haltestelle Tram Bern-Oster-
mundigen).

Abb.4: Situationsplan mit Teilgebieten 
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2.3	 Rahmenbedingungen

Planungsrechtliche Sicherung, Inventare und histo-
rische Grundlagen
Gesichert wird der Rosengarten inklusive seiner Bau-
ten sowie der Bereich um den Aargauerstalden mit 
Einträgen in diversen Inventaren bzw. übergeordneten 
Planungsinstrumenten: 

•	 ISOS Bern Eintrag (Inventar der schutzwürdigen 
Ortsbilder der Schweiz) mit Erhaltungsziel A

•	 ICOMOS (International Council on Monuments and 
Sites), Nummern 4.021 und 5.238

•	 IVS (Bundesinventar der historischen Verkehrs-
wege der Schweiz)

•	 Schutzzone A (SZA) gem. Grundordnung der Stadt 
Bern (Aargauerstalden)

•	 Bauinventar (Alter Aargauerstalden 31 – schützens-
wert - und 31B – erhaltenswert)

•	 TWW-Inventar (Trockenwiesen und -weiden von 
nationaler Bedeutung): Grösster Teil der Böschung 
unterhalb des Rosengartens ist national geschützt

•	 Garteninventar der Stadt Bern (Stand 2016): Objekt-
blätter Rosengarten und Aargauerstalden 

•	 Historische Grundlagenaufarbeitung mit Erarbei-
tung konzeptionelles Leitbild – Rosengarten und 
Aargauerstalden, Hager Partner AG, 2020

Die historische Grundlagenaufarbeitung von Hager Part-
ner AG (siehe Beilage B2) bildet die massgebliche Refe-
renz für die Beurteilung der Verträglichkeit von Eingrif-
fen. Das Gutachten ist für das Verfahren als verbindliche 
Grundlage zu berücksichtigen, Abweichungen sind zu 
begründen und in ihrer denkmalpflegerischen Tragweite 
nachvollziehbar einzuordnen.  

Umgang mit dem historischen Wert der Anlage 
Der Rosengarten ist als Gartendenkmal eine für Bern 
identitätsstiftende Parkanlage, die in den oben genann-
ten Inventaren gesichert ist. Daraus ergibt sich ein be-
sonders sensibler Umgang mit der prägenden räum-
lichen Struktur, den historischen Bauten sowie den 
charakterbildenden Pflanzbildern und Blickbezügen. 
Eingriffe müssen den Denkmalwert respektieren und, 
wo möglich, stärken. Veränderungen sind betreffend 
der Materialwahl und formalen Sprache so zu konzipie-
ren, dass sie sich respektvoll in das Gartendenkmal ein-
fügen.

Bestellung Hochbauten 
Die öffentliche WC-Anlage bei der Ecke Laubeggstrasse 
mitsamt der damit verbundenen Eingangssituation soll 
aufgewertet werden. Es steht den Teams offen, ob sie 
mit dem Bestand arbeiten oder einen Neubau vorschla-
gen. Der Zugang zur künftigen WC-Anlage muss dabei 
gut auffindbar und hindernisfrei sein. Die Bestellung 
umfasst eine Erhöhung der Kapazität auf vier universelle 
WC-Anlagen, einen Wickeltisch und eine IV-Anlage. Bei 
der Umsetzung ist auf eine vandalensichere sowie ko-
stenoptimierte Bauweise zu achten. 

Der einstöckige Lesepavillon aus dem Jahr 1918 ist im 
Bauinventar als schützenswert eingestuft. Aktuell be-
treibt die Kornhausbibliothek den Pavillon als Standort 
mit einem Angebot von Lese- und Spielmöglichkeiten.
Die eingeschränkte Betriebsdauer sowie die schlechte 
Einsehbarkeit mindern jedoch die Ausstrahlung des Ge-
bäudes. Im Zusammenhang mit der Neugestaltung und 
der Öffnung des Lesehofs soll die Rolle des Pavillons 
neu gedacht werden. Ziel ist ein offen formuliertes Kon-
zept, welches temporär, saisonal oder langfristig, un-
terschiedliche Nutzungen ermöglicht. Dafür können im 
Innern des Pavillons bauliche Anpassungen vorgeschla-
gen werden. Da der Lesepavillon über keinen Wasser-
anschluss verfügt, kann vor Ort oder in der WC-Anlage 
ein zusätzlicher Bereich mit Wasseranschluss vorge-
sehen werden. Allfällig notwendige Lagerflächen sind 
sinnvoll in die Gebäudestrukturen zu integrieren.

Kosten
Für die Sanierung und Aufwertung des Rosengartens 
innerhalb des Betrachtungsperimeters wird von Er-
stellungskosten für die Parkanlage von ca. 7 Millionen 
Franken exkl. MwSt. und von einem Projektkostenziel 
für die öffentliche WC-Anlage und den Lesepavillon von 
1,5 - 1,9 Millionen Franken exkl. MwSt. ausgegangen. 
Die Kosten verstehen sich inklusive Planungshonorare.

Angrenzendes Projekt: Tram Bern-Ostermundigen 
Die in den nächsten Jahren geplante Tramlinie Bern-
Ostermundigen führt entlang der Laubeggstrasse di-
rekt am Rosengarten vorbei und wird den Strassen-
querschnitt sowie die bestehende Haltestellensituation 
grundlegend verändern. Die neue Tramhaltestelle wird 
deutlich länger als die aktuelle Bushaltekante ausfallen, 
wodurch neben dem Haupteingang Kreuzallee der öst-
liche Eingang (Eingang Ost) an Bedeutung gewinnt (sie-
he Linkverzeichnis, Kap. 5). 
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«Studio Rose» Partizipationsprozess 
Aufgrund der Bedeutung des Rosengartens als wichtiger 
Grünraum im Stadtgefüge, als Treffpunkt für Quartier-
bewohnende und als Ausflugsziel für Touristinnen und 
Touristen war und ist eine breite Mitwirkung wichtig. 
«Studio Rose» bezeichnet den Partizipationsprozess, 
welchen das Büro denkstatt sàrl in enger Zusammen-

arbeit mit Stadtgrün Bern im Jahr 2023 durchgeführt 
hat. In diesem Prozess wurden vorangegangenen Er-
kenntnisse, wie das konzeptionelle Leitbild (aus der hi-
storischen Grundlagenaufarbeitung von Hager Partner 
AG), mit den Bedürfnissen und Nutzungsansprüchen 
abgeglichen und ergänzt.  

Aus dem Partizipationsprozess «Studio Rose» wurden 
folgende wesentliche Potenziale und Defizite sowie An-
liegen festgestellt, welche sowohl den Bearbeitungs- 
sals auch den Betrachtungsperimeter betreffen:

•	 Es besteht eine Konzentration von Defiziten und Po-
tenzialen in den nördlichen Teilräumen des Rosen-
gartens; das betrifft das Rosenparterre, den Irisgar-
ten, den Kleinkinderspielplatz, den Wassergarten 
und die Rhododendren Randpartien. 

•	 Im Rosenparterre sind die Rosendiversifikation und 
Pflanzung nicht mehr zeitgemäss.

•	 Die Materialität und der Zustand von den Pergolen 
im Rosarium und im Wassergarten müssen über-
prüft werden.

•	 Der Irisgarten ist unternutzt und soll im Zusammen-
hang mit dem Kleinkinderspielplatz konzeptionell 
neu gedacht werden.

•	 Die Eingangssituation bei der öffentlichen WC-An-
lage ist nicht zufriedenstellend gelöst, da sie vom 
Rosengarten aus nicht hindernisfrei zugänglich ist. 
Die Toilettenanlage ist zudem nicht gut auffindbar. 
Grundsätzlich fehlt ein Signaletikkonzept.

•	 In der ganzen Anlage muss die Hindernisfreiheit 
(Handläufe, Rampen, Beläge, Treppen und Mobiliar) 
verbessert werden.

•	 Gleichzeitig wurde betont, dass die Gartenanlage 
als Ganzes sehr geschätzt wird, grosse Aufenthalts-
qualität bietet und in ihrer Identität nicht zu stark 
verändert werden soll. 

•	 Als eine der schönsten Gartenanlagen in Bern soll 
ein respektvoller Umgang mit dem Bestand ge-
pflegt werden.

• Mehr für (Rosen-)Spezialisten anbieten
• Rosenbögen, Kletterrosen, mehrmals blühend
• Eine Bogenreihe mit Kletterrosen in der Mitte des Rasens wäre toll
• Üppigere Bepflanzung, Rasen zu gross, zu streng, Bögen wären schön

• Höhere Rosen wären schöner
• Grosses Potenzial für Bepflanzung und mehr Vielfalt
• Sorten überprüfen, Teehybride farblich abstimmen
• Sorten aus den 80er/90er, farbliche Abstimmung
• Abgrenzung mit Wildrosen statt Rhododendren
• Müssen die Rosenbeete mit Hecken umrandet sein? Gibt ein „bünzliges“ 

Bild ab

• Kontrastreiche Beschriftung ist wichtig
• Schilder, QR-Code, Navigation fehlt
• Führungselemente (baulich) 

• Woher kommen die meisten Besucher*innen?  Wie; mit Tram, Bus, zu Fuss? 
 

3. Wissen (ver-)sammeln 163Abb. 5&6: Rosenspaziergang Begleitgruppe «Studio Rose» Stadtgrün Bern

4. Nutzer:innen 183
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Abb. 7: Ausschnitt Entwicklungsplan Sanierungskonzept					             «Studio Rose» Stadtgrün Bern 

Das resultierende Sanierungskonzept mit Entwicklungs-
plan dieses Prozesses «Studio Rose» (siehe Beilage B1) 
beschreibt die Strategie und die Rahmenbedingungen 
für eine Weiterentwicklung des Rosengartens im Zuge 
der anstehenden Sanierungsmassnahmen.

Allgemein gilt: Der Rosengarten soll für alle zugänglich 
und offen sein. Die Rose bleibt Leitthema, muss aber 
attraktiver interpretiert werden und gemeinsam mit den 
nutzungsoffenen Parkangeboten funktionieren.
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«Studio Rose»: Konzeptionelle Erkenntnisse zu den 
Teilräumen aus dem Prozess 
Die nachfolgenden Punkte fassen zentrale Erkenntnisse 
zu den Teilräumen aus dem Partizipationsprozess «Stu-
dio Rose» zusammen, die von Stadtgrün Bern mitgetra-
gen werden. Die Überlegungen dienen lediglich einer 
Überprüfung des Entwicklungsplanes und sollen nicht 
als Entwurfsanweisung verstanden werden. 

Rosenparterre
•	 Erhalt des Raumgefüges als Senkgarten mit abge-

treppter räumlicher Fassung. 
•	 Prüfung einer Anreicherung des Bestandes durch 

diversifizierte Rosenverwendung, ergänzende 
Pflanzstrukturen und vertikal wirksame (Pflanz-) 
Elemente. 

•	 Überprüfung, wie bestehende bauliche und vege-
tative Strukturen, insbesondere die Pergola, als 
prägende Aufenthaltsbereiche inszeniert werden 
können.

Irisgarten und (aufzuhebender) Kleinkinderspielplatz
•	 Gemeinsame, konzeptionelle Betrachtung von Iris-

garten und bisherigem Spielbereich. 
•	 Prüfung einer introvertierten, ruhigen Ausprägung 

mit erhöhter Biodiversität und Pflanzenvielfalt; das 
Pflanzthema der Iris bleibt als Motiv erwünscht.

•	 Überprüfung von Durchwegungsmöglichkeiten zum 
Rosenparterre.

Eingang Ost, WC-Anlage und Rhododendren-Randpar-
tien

•	 Prüfung eines stufenlosen, einladenden Zugangs 
zur Parkanlage.

•	 Entwicklung der WC-Anlage mit Fokus auf Zugäng-
lichkeit, Barrierefreiheit, Auffindbarkeit und Nut-
zungsoffenheit. 

•	 Überprüfung einer sensiblen Einbindung der Rho-
dodendronbestände in eine kohärente Gesamtge-
staltung. 

Lesehof mit Pavillon
•	 Auslotung von möglichen Nutzungsanpassungen 

sowie Synergien mit der WC-Anlage. 
•	 Prüfung einer stärkeren räumlichen und funktio-

nalen Beziehung zwischen Lesehof und Spielplatz-
bereich, einschliesslich möglicher Öffnungen bzw. 
Anpassungen der Mauer.

•	 Instandsetzung des Pavillons mit baulichen Eingrif-
fen zur Nutzungsanpassung bzw. Erweiterung.

Neben den qualitativen Erkenntnissen liefern die von 
Stadtgrün Bern im Jahr 2022 angelegten Testflächen 
(vgl. Beilage B10) praktische Anregungen zur Pflanzung, 
Wegeführung und Nutzung.

Übergeordnete Handlungsfelder
Bei allen Entwicklungen sind die nachfolgenden fünf 
Handlungsfelder gesamthaft zu beachten und in die 
Konzeption der Teilräume und Bauten einzubinden.
Sie leiten sich aus den im Rahmen des partizipativen 
Prozesses «Studio Rose» gewonnenen Erkenntnissen 
ab und spiegeln zentrale Anforderungen und Werte der 
Beteiligten wider. Dabei wurden auch alle relevanten 
städtischen Themenfelder berücksichtigt und im Pro-
zess reflektiert.

Sicherheit
•	 Bauliche Mängel und schadhafte Beläge sanieren; 
•	 Treppen, Mauern und Wasserbecken instandset-

zen;
•	 Kanalisation erneuern (Inliner, Leitungen, Schäch-

te);
•	 Uneinsichtige Bereiche besser erschliessen und ge-

stalten;
•	 Ausstattungskonzept (z. B. Abfalleimer, Absper-

rungen, Zäune) entwickeln.

Bedürfnisorientierung

Rosengarten

Aargauer Stalden

Handlungsfelder
Identität stärken

Ökologie fördern

Klimamassnahmen umsetzen

Gestaltung

Umwelt

Nutzung

Aufenthaltsqualität fördern

Mängel beseitigen

Verortete Defizite

Risiken reduzieren

Sicherheit
Umsetzung hindernisfreier Raum (UHR)

Zugang und Verbindung optimieren

Barrierefreiheit

Sanierung Rosengarten: Handlungsfelder

Schwerpunkrbereich 
Öff. WC & Eingang 
Nordost

Schwerpunkrbereich 
Rosenparterre

Abb. 8: Handlungsfelder  
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Barrierefreiheit
•	 Barrierefreie Zugänge und optimierte Erschlies-

sung;
•	 Signaletik zur Orientierung und Information;
•	 Hindernisse ertastbar machen;
•	 Sitzbänke, Handläufe, Rampen und Randsteinab-

senkungen ergänzen.
Umwelt 

•	 Integriertes Wassermanagement (Versickerung, 
Regen-/Brunnenwasser, Speicher, Bewässerung);

•	 Neophyten entfernen, Artenvielfalt fördern;
•	 Robuste, artenreiche Pflanzungen inkl. resistenter 

Rosensorten;
•	 Beleuchtungskonzept (Standorte, Technik, Leucht-

mittel);
•	 Belagsentsiegelung;
•	 Pflegeaufwand und Unterhaltsabläufe optimieren.
•	 Gute Erreichbarkeit der Teilräume für Unterhalt si-

chern.

Nutzung
•	 Teilraumqualitäten differenzieren, Angebote zonie-

ren;
•	 Nutzerzentrierte Planung (Durchlässigkeit, Abgren-

zungen);
•	 Witterungsschutz und Velo-Abstellplätze integrie-

ren;
•	 Ausstattung aufwerten (insbesondere Prüfung Re-

aktivierung historisch verbürgter Brunnen in Kreuz-
allee);

•	 Bestehende Kunst einbinden (siehe Beilage B7).

Gestaltung
•	 Teilräume besser verknüpfen, Sackgassen vermei-

den;
•	 Begehbarkeit und Erlebbarkeit steigern;
•	 Thema Rosen stärken (Artenvielfalt, Gestaltung, 

Kombinationen);
•	 Atmosphäre fördern (Licht, Schatten, Farben, Düf-

te, Klänge);
•	 Historische Elemente sanieren (z. B. Seerosenbe-

cken, Pergolen, Mauern). 

2.4	 Ziele

Die Stadt Bern legt grossen Wert auf eine umfassende 
Nachhaltigkeitsbetrachtung, insbesondere als Beitrag 
für eine klimagerechte Zukunft. Im Rahmen der Kon-
zeptstudie werden auf Basis der Aufgabenstellung Vor-
schläge gesucht, welche: 

beim Kriterium Gesellschaft
	- mit einem überzeugenden landschaftsarchitekto-

nischen und architektonischen Konzept atmosphä-
risch differenzierte und immersive Raumsequenzen 
schaffen und funktional auf die Anforderungen der 
Aufgabenstellung reagieren; 

	- den kulturellen Wert und die Identität als Garten-
denkmal fördern sowie einen sorgfältigen Umgang 
mit der wertvollen historischen Bausubstanz und 
den Pflanzbeständen pflegen;

	- mit einer wertigen Materialisierung und Bepflan-
zung einen hohen Gebrauchs- und Erlebniswert 
schaffen;

	- eine weitgehende Hindernisfreiheit erreichen und 
Gefahrenstellen (Mauern, Treppen, Wasserbecken) 
entschärfen;

	- das Sicherheitsempfinden mittels optimierter Be-
leuchtung, Raumsequenzierung und -nutzung so-
wie verbesserter Durchlässigkeit erhöhen.

beim Kriterium Wirtschaft
	- optimierten Lebenszykluskosten über 40 Jah-

re (Parkanlage) bzw. 60 Jahre hinweg betrachtet 
Rechnung tragen;

	- Konstruktions- und Ausbausysteme für einen ein-
fachen Unterhalt bzw. Rückbau und die Wiederver-
wendung konsequent trennen;

	- durch einfache, robuste Konstruktion, Technik und 
Materialwahl tiefe Erstellungs-, Betriebs- und Un-
terhaltskosten aufweisen;

	- kompakt gebaut und auf das Wesentliche und Nöti-
ge reduziert sind.

beim Kriterium Umwelt
	- schonend mit den vorhandenen Werten umgehen, 

ihre Wiederverwendung ermöglichen, sodass ihre 
ökologischen und kulturellen Funktionen geschützt 
und erhalten werden; 

	- Lebensräume fördern und so dem Biodiversitäts-
konzepts der Stadt Bern entsprechen;
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	- durch Wassermanagement und kluge Artenwahl 
den Wasserverbrauch reduzieren;

	- nachhaltige vegetative Entwicklungsplanung betrei-
ben (inkl. langfristiger Entwicklungsziele, Zielbild-
plan, Pflege- und Entwicklungskonzept);

	- für Erstellung und Betrieb möglichst wenig Emissi-
onen verursachen;

	- die Wiederverwendung von vorhandenen baulichen 
wie auch pflanzlichen Ressourcen nutzen, bezie-
hungsweise ermöglichen;

	- Fassaden und Dachflächen für einen positiven Bei-
trag zum Mikroklima und zur Hitzeminderung nut-
zen und die Bodenversiegelung auf ein Minimum 
reduzieren.

2.5	 Beurteilungskriterien

Die eingereichten Konzeptvorschläge werden einer 
ganzheitlichen Beurteilung unterzogen. Die Grundlage 
für die Beurteilungskriterien aus den Bereichen Gesell-
schaft, Wirtschaft und Umwelt bildet das SIA Merkblatt 
2066 «Freiräume nachhaltig planen, bauen und pflegen» 
sowie die Empfehlung SIA 112/1 2004 «Nachhaltiges 
Bauen – Hochbau», gemäss nachfolgender Tabelle un-
ter Berücksichtigung der stadtbernischen Erfahrungen 
und Verhältnisse: 

Die Reihenfolge entspricht keiner Gewichtung.

 

Bereiche

 

Beurteilungskriterien

Gesellschaft Landschaftsarchitektur, Gartenkunst, Pflanzenverwendung, Architektur, Freiraum(aus)nutzung, 
Kulturerbe, Funktionalität, Gebrauchswert, Hindernisfreiheit, Sicherheit, Materialität, Behag-
lichkeit, Atmosphäre, Identifikation, Suffizienz und Lowtech, Berücksichtigung bestehender 
Werte sowie die ergänzenden gestalterischen Beurteilungskriterien 

Wirtschaft Lebenszyklus, Kompaktheit, optimierter Unterhalt, Flächeneffizienz, Flexibilität (räumlich und 
konstruktiv) 

Umwelt Schonender Umgang mit dem Bestand, kulturelle/ökologische Kontinuität, geschützte Natur-
werte, Biodiversität und Beitrag zur Stadtökologie, Wassermanagement, Qualität und Umsetz-
barkeit der vegetativen Entwicklungsplanung, Umgang mit vorhandenen Ressourcen, ressour-
censchonende Erstellung und Betrieb, Kreislauffähigkeit, Materialökologie 
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Ergänzende gestalterische Beurteilungskriterien 
(Bereich Gesellschaft)
Um die planerischen Anforderungen für die zukünftige 
Gestaltung des Rosengartens klar und nachvollziehbar 
zu machen, dienen die nachfolgenden gestalterischen 
Prinzipien als verbindliche Beurteilungskriterien. Sie 
helfen dabei, eine klare gestalterische Haltung zu ent-
wickeln, die den Bestand respektiert und gleichzeitig 
neue Qualitäten ermöglicht. 

Räumliche Inszenierung und Dramaturgie 
•	 Spiel mit Sichtachsen, Verdeckung und Offenheit; 
•	 Spannungsaufbau über Wegeführung, Raumabfol-

ge und Szenografie,
•	 Klare Wegeführung und präzise Übergänge mit ge-

zielten Blickbeziehungen;
•	 Kontrastierung von strengen und aufgelockerten/ 

weichen vegetativen Elementen.

Bestandsintegration und Inszenierung
•	 Bestehende bauliche und vegetative Strukturen ak-

tiv einbinden/in Szene setzen;
•	 Höhenunterschiede gezielt für Raumwirkung und 

Inszenierung nutzen.   

Pflanzung und Raumwirkung 
•	 Fokus auf gesamthaften Pflanzbildern (nicht Einzel-

pflanzen);
•	 Vielfältige Pflanzstrukturen und -schichten sowie 

Höhenstaffelung und Texturen;
•	 Integration atmosphärischer Übergänge (Schatten, 

Licht, Offenheit, Enge).
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3	ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

3.1	 Auftraggeber und Verfahren

Hochbau Stadt Bern führt in Zusammenarbeit mit Stadt-
grün Bern und Immobilien Stadt Bern eine einstufige 
Konzeptstudie im selektiven Verfahren gemäss GATT 
/ WTO, der Interkantonalen Vereinbarung über das öf-
fentliche Beschaffungswesen (IVöB 2019, BSG 731.2-
1), dem Gesetz über den Beitritt zur Interkantonalen 
Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen 
(IVöBG, BSG 731.2), der Verordnung zur Interkantonalen 
Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen 
(IVöBV, BSG 731.21) sowie nach der Verordnung über 
das Beschaffungswesen der Stadt Bern (VBW, SSSB 
731.21) durch. Subsidiär gilt die Ordnung für Architek-
tur- und Ingenieurwettbewerbe SIA 142/2009. Die Ver-
fahrenssprache ist deutsch. 
Die Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern wickelt 
das Verfahren über simap ab. 

Auftraggeber | Bauherrschaft 
Stadtgrün Bern 
Bümplizstrasse 45 
3027 Bern 

Verfahrensleitung
Hochbau Stadt Bern
Bundesgasse 33
3011 Bern

Ausschreibende Stelle
Fachstelle Beschaffungswesen der Stadt Bern
Bundesgasse 33
3011 Bern

Verbindlichkeit und Rechtsweg
Die Bestimmungen des Programms und die Fragenbe-
antwortung sind für den Veranstalter, die Jury und die 
Teilnehmenden verbindlich. Mit der Teilnahme am Ver-
fahren anerkennen die Teilnehmenden die Programm-
bestimmungen, die Fragenbeantwortung sowie Ent-
scheide im Ermessensbereich der Jury. 

Gegen Verfügungen im Zusammenhang mit dem Ver-
fahren kann innerhalb von zwanzig Tagen nach Eröff-
nung beim Regierungsstatthalteramt des Amtsbezirks 
Bern-Mittelland schriftlich und begründet Beschwerde 
erhoben werden (siehe auch Rechtsmittelbelehrung im 
Publikationstext). 

Anonymität
Die Präqualifikation wird nicht anonym durchgeführt. 
Die Konzeptstudie wird anonym durchgeführt.  

3.2	 Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind Bewerbende mit Kompe-
tenzen in den Bereichen Landschaftsarchitektur und Ar-
chitektur mit Geschäfts- oder Wohnsitz in der Schweiz 
oder in einem Vertragsstaat des GATT|WTO-Überein-
kommens über das öffentliche Beschaffungswesen, so-
weit dieser Staat Gegenrecht gewährt.  

Die Bewerbenden müssen in der Lage sein, die gestell-
te Aufgabe ganzheitlich zu erbringen (Projektierung und 
Realisierung).  
Im Sinne der Nachwuchsförderung räumt der Auftrag-
geber Landschaftsarchitekturbüros ohne ausgeführte 
Referenzen im Bereich öffentliche Park-/Grünanlagen 
gleichwertige Chancen zur Qualifikation ein. Dies durch 
die Zulassung von prämierten Beiträgen aus Verfahren 
nach oder in Anlehnung an die Ordnungen SIA 142 und 
SIA 143.  Sofern nicht bereits ein oder mehrere Nach-
wuchsteams unter den besten fünf Bewerbungen klas-
siert sind, ist ein Platz unter den fünf Teams für ein 
Nachwuchsteam reserviert. Dies setzt jedoch eine Ge-
samtmindestnote 3.0 und eine Mindestnote 3.0 bei der 
Schlüsselposition Landschaftsarchitekt*in voraus. Bei 
einem Nachwuchsteam hat das Landschaftsarchitektur-
büro folgende Bedingung zu erfüllen:  

•	 Alter aller geschäftsführenden Personen Jahrgang 
1986 oder jünger und deren Bürogründung nicht 
länger als 10 Jahre zurückliegt (ab 2016). 

Diese Bedingungen werden ausschliesslich auf die 
Landschaftsarchitekt*innen im bewerbenden Team 
beschränkt. Der Anspruch auf eine Qualifizierung als 
Nachwuchsteam muss im Kurzportrait deklariert und 
durch Kopien entsprechender Dokumente (z.B. Han-
delsregisterauszug, ID/Pass und weitere Personalaus-
weise) geltend gemacht werden. 
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Die Mehrfachteilnahme von Planungsbüros (Land-
schaftsarchitektur und Architektur) in verschiedenen 
Teams ist nicht zulässig und führt zum Ausschluss aus 
dem Verfahren. Die Fachkompetenzen müssen bereits 
mit der Wettbewerbsabgabe im Verfassendennachweis 
für alle SIA-Phasen nachgewiesen werden. Alle betei-
ligten Firmen des Generalplanungsteams (GP) müssen 
die Anforderungen des öffentlichen Beschaffungsrechts 
auf den Abgabetermin hin erfüllen. Dies bedeutet ins-
besondere die Bezahlung von Steuern und Sozialabga-
ben sowie die Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge 
oder, bei deren Fehlen, das Gewähren von ortsüblichen 
Arbeitsbedingungen. Erfüllt ein GP-Team die Anforde-
rungen nicht, führt dies zum Verfahrensausschluss des 
ganzen Teams, da die betroffenen Kompetenzen nicht 
mehr im Team vertreten sind und sich die Teams nach-
träglich nicht neu zusammensetzen dürfen. Das Nicht-
einreichen der Nachweise gemäss Kap. 4.3 führt zum 
Ausschluss vom Verfahren. 

Der Beizug von Fachleuten aus weiteren Fachrichtungen 
ist freigestellt. Diese können aus ihrer Beteiligung an 
der Konzeptstudie keinen Anspruch auf einen Auftrag 
ableiten. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Per-
sonen, die bei der Stadt Bern oder bei einem Mitglied 
der unter Kapitel 3.4 aufgeführten Jury angestellt sind, 
zu einem Jurymitglied in einem beruflichen Abhängig-
keits- bzw. Zusammengehörigkeitsverhältnis stehen 
oder mit einem solchen nahe verwandt sind. Siehe dazu 
die Interkantonale Verordnung über das Beschaffungs-
wesen IVöB 2019 Art. 13 und der Verordnung über das 
öffentliche Beschaffungswesen IVöBV, Art. 3. 

Die nachfolgenden Büros haben diverse Unterlagen er-
arbeitet, die Teil der abgegebenen Unterlagen sind (si-
ehe Kapitel 4.2): Die Büros gelten als nicht vorbefasst 
und sind berechtigt, am Verfahren teilzunehmen: 

	- Sanierungskonzept Studio Rose, Denkstatt sarl, 
2023 

	- Historische Grundlagenaufarbeitung mit Erarbei-
tung konzeptionelles Leitbild – Rosengarten und 
Aargauerstalden, Hager Partner AG, 2020 

	- Parkpflegewerk, Landschaftsarchitekturbüro w+s 
(ehemals Weber & Saurer bis 2000), 1988-1990 

3.3	 Abzudeckende Fachbereiche

Das anbietende GP-Team muss mindestens in den 
nachfolgenden Fachbereichen tätig sein: 

	- Landschaftsarchitektur 
	- Architektur

Der Beizug weiterer Fachpersonen ist freigestellt. Die-
se können aus ihrer Beteiligung an der Konzeptstudie 
keinen Anspruch auf einen Folgeauftrag ableiten. Die 
Federführung im Team hat die Landschaftsarchitektur.
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3.4	 Jury

Sachjury

Dina Spörri		  Stadtgrün Bern, Bereichsleiterin Projektierung und Realisierung 
Andreas Wyss		  Immobilien Stadt Bern, Teamleiter Portfoliomanagement 
Ziu Bruckmann		  Stadtgrün Stadt Bern, Gartendenkmalpflege

Ersatz Sachjury

Michael Steiner		  Stadtgrün Bern, Leiter Gestaltung Grünanlagen 

 
Fachjury

Madeleine Bodmer		  Dipl. Architektin ETH SIA, Hochbau Stadt Bern, Bereichsleiterin Vorstudien 	
			   und Wettbewerbe, (Vorsitz)
Rita Illien		  Dipl. Landschaftsarchitektin HTL / BSLA, Müller Ilien Landschaftsarchitek-	
			   ten, Zürich 
Pascale Bellorini		  Dipl. Architektin ETH SIA BSA SWB, Bellorini Architekten, Bern
Roman Häne		  M.Eng. Landschaftsarchitekt BSLA, Kollektiv Nordost, St. Gallen

Ersatz Fachjury

Alexandra Clausen		  Hochbau Stadt Bern, Projektleiterin (Verfahrensleitung)

Expert*innen mit beratender Stimme

Carolin Grünler		  Stadtgrün Bern, Projektleiterin Gestaltung Grünanlagen 
Marcel Uetz			  Bauinspektorat Stadt Bern
Markus Däppen		  Procap
Simon Gfeller		  Stadtgrün Bern, Bauökonomie Parkanlage
Andreas Brönnimann	 Hochbau Stadt Bern, Bauökonomie Hochbauten
Nora Vitale		  Hochbau Stadt Bern, Fachstelle NHSB Nachhaltiger Hochbau
Marietta Weibel		  Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern

Die Jury behält sich vor, weitere Expert*innen beizuziehen.



17PROGRAMM KONZEPTSTUDIE ROSENGARTEN, BERN

3.5	 Entschädigungen

Für termingerecht eingereichte, von der Jury zur Beur-
teilung zugelassene Konzeptvorschläge wird eine feste 
Entschädigung von 10’000 Franken (exkl. MwSt.) aus-
gerichtet.

3.6	 Urheberrecht

Das Urheberrecht an den Beiträgen bleibt bei den Ver-
fassenden. Dies betrifft auch jene der freiwillig beige-
zogenen Spezialist*innen. Die eingereichten Unterlagen 
gehen ins Eigentum des Auftraggebers über. Die Kon-
zeptverfassenden sichern zu, dass sie über die Urheber-
rechte von allen eingereichten Unterlagen verfügen und 
ihre Unterlagen keine Rechte Dritter verletzen. 

3.7	 Weiterbearbeitung

Nach Abschluss der Konzeptstudie werden alle teilneh-
menden Teams schriftlich über das Ergebnis orientiert. 
Telefonische Auskünfte werden nicht erteilt. Die Jury 
gibt dem Veranstalter eine Empfehlung zur Weiterbear-
beitung ab. 

Der Auftraggeber beabsichtigt, vorbehältlich der Kredit-
genehmigung, die Landschaftsarchitektur- und Archi-
tekturbüros des zur Ausführung empfohlenen Konzepts 
mit der Weiterbearbeitung zu 100 % zu beauftragen. 
Sie behält sich jedoch vor, die Leistungen Ausschrei-
bung und Bauleitung separat zu vergeben, falls das 
Siegerteam nicht über die nötige Erfahrung im Bauma-
nagement verfügt und | oder die örtliche Präsenz nicht 
garantieren kann. Bedeutende Beiträge von freiwillig 
beigezogenen Planungsfachleuten werden, bei entspre-
chender Empfehlung durch die Jury, bei der Einladung 
zur Offertstellung priorisiert.

Das Siegerteam wird innerhalb des Bearbeitungsperi-
meters sowie des Betrachtungsperimeters beauftragt. 

Für die Grundleistungen gemäss Ordnungen SIA 102 
und 105 kommen folgende Honorarparameter zur An-
wendung. 

sia 105 sia 102

Schwierigkeitsgrad  n 1.1 1.0

Anpassungsfaktor  r 1.0 1.0

Teamfaktor  i 1.0 1.0

Mittlerer Stundenansatz in CHF, exkl. MwSt. 135.00 135.00
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4.1	 Termine für die Phase Präqualifikation 

Für die Phase der Präqualifikation gelten nachfolgende 
Termine:
Publikation Simap	 11. März 2026
Fragen zur Teilnahmeberechtigung	 25. März 2026
Fragenbeantwortung	 01. April 2026
Eingabe Bewerbung Präqualifikation	 30. April 2026
Verfügung Teams für Konzeptstudie	 01. Juni 2026
Teilnahmebestätung der Teams	 15. Juni 2026
Abgabe der Nachweise IVöB	 15. Juni 2026

Anmeldung
Für die Präqualifikation ist keine Anmeldung erforder-
lich. 

Publikation
11. März 2026 
Ab diesem Datum stehen den Teilnehmenden sämt-
liche Unterlagen für die Präqualifikation auf http://
www.simap.ch zur Verfügung. 

Begehung
Für die Phase Präqualifikation findet keine Begehung 
statt. Der Rosengarten ist öffentlich zugänglich.  

Fragenstellung 
25. März 2026 
Fragen zur Teilnahmeberechtigung können bis zum 
oben genannten Datum unter http://www.simap.ch an-
onym eingereicht werden. Telefonische Auskünfte wer-
den nicht erteilt. Fragen, die sich nicht auf den Inhalt der 
Teilnahmeberechtigung beziehen, werden vom Auftrag-
geber nicht beantwortet. Die Fragen sind auf die Kapitel 
des Programms bezogen zu stellen und entsprechend 
zu bezeichnen. 

Fragenbeantwortung
01. April 2026 
Die Fragen und Antworten zum Verfahren werden bis 
zum oben genannten Datum unter http://www.simap.
ch veröffentlicht. 

Abgabetermin der Bewerbungsunterlagen  
30. April 2026 
Die Bewerbungsunterlagen sind mit dem Vermerk «Ro-
sengarten Stadt Bern – Präqualifikation» per A-Post 
(mit Stempel einer offiziellen Poststelle) an folgende 
Adresse zu senden oder vor Ort abzugeben:
  
Fachstelle Beschaffungswesen der Stadt Bern  
Bundesgasse 33
3011 Bern

Abgabezeiten persönliche Abgabe: 
https://www.bern.ch/politik-und-verwaltung/stadt-
verwaltung/fpi /die -fachstelle -beschaffungswesen/
addressblock /addressblock_detail_view#opening_
hours 

Zusätzlich sind die Unterlagen auf einem USB-Stick ab-
zugeben. Per Fax oder E-Mail eingereichte Unterlagen 
werden nicht berücksichtigt.

4	BESTIMMUNGEN PRÄQUALIFIKATION 
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4.2	 Abgegebene Unterlagen

Folgende Unterlagen stehen auf der Internetplattform simap zum Herunterladen bereit:

A	 Allgemeine Unterlagen
A1	 Programm Konzeptstudie Rosengarten  				   pdf
A2	 Verfassendennachweis				   docx
A3	 Persönliche Angaben Schlüsselpersonen				   pdf
A4	 Formulare «Selbstdeklaration» und «Angebotsdeklaration»	 pdf
A5	 Praxisblatt HSB_Honorierung von Planungsleistungen		 pdf

B	 Beilagen
B1	 Sanierungskonzept Studio Rose, Denkstatt sarl, 2023		  pdf
B2	 Historische Grundlagenaufarbeitung _konzeptionelles Leitbild – Hager Partner AG, 2020 	 pdf
B3	 Bau- und Garteninventar				   pdf
B4	 ISOS Auszug Gebiet Rosengarten				   pdf
B5	 Kunst im öffentlichen Raum - Werkübersicht				   pdf
B6	 Parkpflegewerk, Weber und Saurer, 1990				   pdf
B7	 Testflächen Rosengarten,SGB				   pdf
B8	 Situationsplan_Rosengarten				   pdf
B9	 Luftaufnahmen Park				   jpeg
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4.3	 Generelle Teilnahmebedingungen 

Es gelten die Teilnahmeberechtigungen gemäss Kap .3.2. 

Nachweise
Alle präqualifizierten Teams müssen nach Art. 7 IVöBV 
Anhang 1 bis spätestens am           15.Juni 2026 fol-
gende Nachweise bei der Fachstelle Beschaffungswe-
sen einreichen. Das Nichteinreichen innert Frist führt 
zum Ausschluss vom Verfahren und das nächstrangierte 
Team wir zur Konzeptstudie nachpräqualifiziert. 

•	 Selbstdeklaration mit den verlangten Nachweisen 
gemäss Artikel 7 IVöBV Anhang 1 

•	 Detaillierter Betreibungsregisterauszug
•	 Bestätigung der Steuerbehörde (MWST, Staats-, 

Gemeinde- und Bundessteuern) 
•	 Bestätigung der Ausgleichskassen (AHV, IV, EO, 

ALV, FAK)
•	 Bestätigung der Pensionskasse (BV-Beiträge)
•	 Bestätigung der SUVA resp. BU/NBU
•	 Bestätigung der paritätischen Berufskommission 

oder des Informationssystems Allianz Bau (ISAB) 
bezüglich Einhaltung des Gesamtarbeitsvertrages

•	 Lohngleichheitsanalyse gemäss Art. 13a ff. des 
Gleichstellungsgesetzes (GlG), sowie gegebenen-
falls Bericht einer unabhängigen Stelle über die 
Überprüfung der Lohngleichheitsanalyse gemäss 
Art. 13d GlG, oder Kontrollbestätigung einer staatli-
chen Stelle gemäss Art. 13b GlG.

Die Belege müssen von den Auskunftsstellen (Gemein-
den, Kanton, Verbänden, Kassen usw.) rechtsgültig 
unterzeichnet sein, dürfen nicht älter als ein Jahr sein 
und haben auszuweisen, dass alle fälligen Prämien be-
zahlt sind. Anbietende mit Geschäftssitz ausserhalb der 
Schweiz legen analoge Bestätigungen aus ihrem Land 
bei.

Einhaltung Lohngleichheit
Gemäss Artikel 12 Absatz 1 der Interkantonalen Verein-
barung vom 15. November 2019 über das öffentliche 
Beschaffungswesen (IVöB 2019; BSG 731.2-1) dürfen 
öffentliche Aufträge nur an Unternehmen vergeben 
werden, welche unter anderem die Bestimmungen 
des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über die 
Gleichstellung von Frau und Mann (GlG; SR 151.1) in 

Bezug auf die Lohngleichheit einhalten. Die Einhaltung 
dieser Teilnahmebedingung ist durch die Auftragge-
berin sowohl im Rahmen des Vergabeverfahrens als 
auch später, bei der Erbringung der zugeschlagenen 
Leistung sicherzustellen (Art. 26 IVöB 2019). Dazu 
verlangt sie von den Anbietenden die erforderlichen 
Nachweise und kann Kontrollen durchführen oder die 
Kontrollen Dritten übertragen (Art. 12 Abs. 5 IVöB 
2019).). In der kantonalen Selbstdeklaration haben alle 
teilnehmenden Unternehmen zu bestätigen, dass sie 
für gleichwertige Arbeit auch den gleichen Lohn be-
zahlen. Ab dem städtischen Schwellenwert für das 
Einladungsvefahren hat das zuschlagnehmende Unter-
nehmen die Einhaltung der Lohngleichheit zudem ge-
stützt auf eine betriebsinterne Lohngleichheitsanalyse 
nach einer Methode gemäss Artikel 13c GlG zu bele-
gen (Art. 3a der Verordnung vom 4. Dezember 2002 
über das öffentliche Beschaffungswesen der Stadt 
Bern [Beschaffungsverordnung; VBW; SSSB 731.21]). 
Der Bund stellt dazu ein kostenloses Analyse-Tool zur 
Verfügung (www.logib.ch). Der Nachweis muss spä-
testens 60 Tage nach der Zuschlagserteilung erbracht 
werden, wobei der Referenzmonat der Analyse nicht 
mehr als vier Jahre zurückliegen darf. Ausgenommen 
von der Nachweispflicht sind Unternehmen mit Mitar-
beitenden nur eines Geschlechts oder mit weniger als 
zehn Mitarbeitenden. Auftragnehmende Unternehmen 
mit Sitz im Ausland fallen nur dann unter die Nachweis-
pflicht, wenn sie die Leistung in der Schweiz erbrin-
gen. Weitergehende Nachweispflichten, gestützt auf 
das übergeordnete Recht sowie risikobasierte oder 
strichprobenweise Lohngleichheitskontrollen, bleiben 
vorbehalten. 

4.4	 Eignung und Eignungsnachweise

Voraussetzung für die Teilnahme ist die Erfüllung der 
Eignung und deren Dokumentation in den Eignungs-
nachweisen. Als teilnahmeberechtigt gelten alle als 
geeignet beurteilten Teams, welche die generellen Teil-
nahmebedingungen erfüllen. Wird die Eignung nicht 
erfüllt, führt dies zum Ausschluss vom Verfahren. Die 
Bewerbenden haben in den Eignungsnachweisen ihre 
Erfahrung in der Projektierung und im Bau von Projekten 
mit Bezug zur Aufgabe zu erbringen. 
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Eignung Team 
1.	 Fähigkeit zu einer sorgfältigen inspirierenden Kon-

zeption und Projektierung von Parkanlagen und 
Bauten mit hoher funktioneller, gestalterischer und 
betrieblicher Qualität.

2.	 Erfahrung in der Projektierung und Realisierung von 
Projekten ähnlicher Komplexität und Nutzung.

3.	 Organisation und Leistungsfähigkeit der Firmen. 
Nachweis einer personellen Besetzung, die ein qua-
litätsvolles Baumanagement (örtliche Bauleitung, 
Kostenkontrolle, Terminplanung, verhandlungssi-
chere deutsche Sprache) gewährleisten kann.

4.5	  Einzureichende Dokumente Phase  	
	  Präqualifikation  

Formulare
A2 «Verfassendennachweis» pdf 
A3 Persönliche Angaben Schlüsselpersonen pdf
A4 «Selbstdeklaration» und «Angebotsdeklaration» pdf 

Kurzportrait Team mit Motivation und Auftragsa-
nalyse	                          Gewichtung 30 %

1 Seite A3 einseitig bedruckt mit folgenden Angaben:
•	 Vorgesehenes Team mit Angabe der Schlüssel-

personen pro Fachrichtung und Projektorganisati-
on, insbesondere Nennung und Kurzbeschrieb der 
verantwortlichen Fachperson(en) für den Bereich 
Pflanzenverwendung und -entwicklung und Baulei-
tung;

•	 Motivationsgrund für die Bewerbung, Bezug zur 
Aufgabe (inkl. Angabe von Referenzprojekten, Re-
alisierung verwandter Projekte mit denkmalpflege-
rischem Kontext);

•	 Auftragsanalyse, Vorgehensweise, Herausforde-
rungen;

•	 Deklaration, falls die Bewerbung als Nachwuchs-
team geltend gemacht wird, unter Angabe Jahrgän-
ge der Geschäftsführung. 

Referenz Landschaftsarchitektur Gewichtung 45 %

1 Seite A3 einseitig bedruckt mit folgenden Angaben: 
•	 Ein realisiertes und fertiggestelltes Referenzprojekt 

mit Bezug zur Aufgabe (z. Bsp. öffentliche Park-/
Grünanlage, Projekte im historischen Kontext); 

•	 Leistungsumfang mit Kosten- und Zeitrahmen der 
Realisierung;

•	 Aufgaben und Rollen im Projekt, beteiligte Schlüs-
selpersonen inkl. Fachbereich Pflanzenverwen-
dung.

Nachwuchsteams dürfen ein Referenzprojekt eines 
prämierten Beitrags aus einem Wettbewerb oder Stu-
dienauftrag nach oder in Anlehnung an den Ordnungen 
SIA 142 und SIA 143 einreichen.

Referenz Architektur                      Gewichtung 25 %

1 Seite A3 einseitig bedruckt mit folgenden Angaben: 
•	 Ein realisiertes und fertiggestelltes Referenzprojekt 

mit Bezug zur Aufgabe (z. Bsp. öffentliche Anlagen, 
Baudenkmal);

•	 Leistungsumfang mit Kosten- und Zeitrahmen der 
Realisierung;

•	 Aufgaben und Rollen im Projekt, beteiligte Schlüs-
selpersonen.

Die Darstellung der Blätter mit Texten, Plänen und Bil-
dern ist frei. Die Verwendung des gleichen Projekts für 
verschiedene Referenzen ist möglich.
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Die Beurteilung und Bewertung der Eingaben erfolgen 
ganzheitlich je Kriterium. Für die Bewertung werden 
Punkte von 5 – 0 erteilt, die Vergabe von halben Punk-
ten ist möglich:

5 	 sehr gut erfüllt 
4 	 gut erfüllt 
3 	 erfüllt 
2 	 teilweise erfüllt 
1 	 nicht erfüllt 
0 	 nicht beurteilbar

Die Bewerbungsunterlagen sind im Doppel, auf losen 
Blättern, ungebunden und einseitig bedruckt auf A3, 
mind. 160 g, ungefaltet einzureichen. 

4.6	  Evaluationsentscheid

Im nicht anonymen Auswahlverfahren bestimmt die 
Jury die fünf Teams mit der höchsten Bewertung unter 
Berücksichtigung der Ausnahmeregeln für Nachwuchs-
teams. Die Bewertung der Eignung erfolgt anhand der 
eingereichten Dokumente. Die federführenden Unter-
nehmungen werden per Verfügung über den Entscheid 
zur Zulassung zur Konzeptstudie schriftlich informiert. 
Sagt ein ausgewähltes Team die Teilnahme ab oder muss 
nachträglich vom Verfahren ausgeschlossen werden, da 
die Nachweise nach IVöB nicht erbracht werden, so ist 
das Team mit der nächsthöheren Bewertung für die Teil-
nahme qualifiziert. Die Entscheide können mit Beschwer-
de beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland innert 
20 Tagen angefochten werden. 

4.7	 Rechtsmittelbelehrung 

Gegen die Ausschreibungsunterlagen kann innert 20 
Tagen nach der ersten Publikation beim Regierungs-
statthalteramt Bern-Mittelland, Postgasse 25, 3071 
Ostermundigen, Beschwerde geführt werden und/oder 
Rechtsverletzungen und rechtsfehlerhafte Ermessen-
ausübungen sowie die unrichtige oder unvollständige 
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt 
werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen. Sie 
muss einen Antrag, die Angaben von Tatsachen und Be-
weismitteln, eine Begründung sowie eine rechtsgültige 
Unterschrift enthalten; greifbare Beweismittel sind bei-
zulegen.  
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5	BESTIMMUNGEN KONZEPTSTUDIE 

5.1	 Allgemein

Die selektionierten Teams erhalten nach Abgabe der 
Nachweise eine Einladung zur obligatorischen Startver-
anstaltung. Dabei werden den Teams zusätzliche Unter-
lagen via USB-Stick abgegeben, insbesondere die digi-
talen Planunterlagen und Luftaufnahmen. 

5.2	 Termine 

Für die Phase Konzeptstudie gelten nachfolgende Ter-
mine: 
Startveranstaltung Konzeptstudie	 24. Juni 2026
Fragenstellung	 08. Juli 2026
Fragenbeantwortung	 17. Juli 2026
Abgabe Konzeptstudie	 17. September 2026
Verfügungen Konzeptstudie	 Dezember 2026
Start Vorprojekt	 Januar 2027

Startveranstaltung Konzeptstudie 
24. Juni 2026 
10.00-12.00 Uhr  

Im Rahmen der obligatorischen Startveranstaltung 
findet eine geführte Begehung des Rosengartens für 
die selektionierten Teams statt. Zudem werden den 
Teams sämtliche Unterlagen auf einem Memory-Stick 
abgegeben. 

Fragestellung 
08. Juli 2026 
Fragen zum Verfahren und zur Aufgabenstellung kön-
nen bis zum oben genannten Datum mit dem Vermerk 
«Rosengarten Konzeptstudie» an beschaffungswesen@
bern.ch eingereicht werden. Telefonische Auskünfte 
werden nicht erteilt. Die Fragen sind auf die Kapitel des 
Programms bezogen zu stellen und entsprechend zu be-
zeichnen. 

Fragebeantwortung
17. Juli 2026
Die Fragen und Antworten zum Verfahren und zur Auf-
gabenstellung werden den teilnehmenden Teams ano-
nymisiert per Mail zugestellt. 

Abgabe Konzeptstudie 
17. September 2026
Die Verantwortung der termingerechten Abgabe der 
Unterlagen liegt bei den Teilnehmenden. Sämtliche 
Unterlagen und Pläne sind anonym, mit einem Kenn-
wort versehen, in Mappen verpackt (keine Rollen) und 
dem Vermerk «Rosengarten Konzeptstudie» versehen, 
bis zum genannten Datum (Poststempel) an folgende 
Adresse zu senden oder bis spätestens um 17.00 Uhr 
abzugeben: 

Fachstelle Beschaffungswesen der Stadt Bern  
Bundesgasse 33  
3011 Bern

Zusätzlich sind die Unterlagen auf einem USB-Stick ab-
zugeben. Per Fax oder E-Mail eingereichte Unterlagen 
werden nicht berücksichtigt

Abgabezeiten
https://www.bern.ch/politik-und-verwaltung/stadtver-
waltung/fpi/steuerverwaltung/servicezeiten 
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5.3	 Abgegebene Unterlagen

Folgende Unterlagen werden den ausgewählten Teams an der Begehung mittels USB-Stick abgegeben: 

A	 Allgemeine Unterlagen
A1	 Programm Konzeptstudie				   pdf
A2	 Verfassendennachweis				   docx
A4	 Formular «Angebotsdeklaration»				   pdf

B	 Beilagen
B1	 Sanierungskonzept Studio Rose, Denkstatt sarl, 2023		  pdf
B2	 Historische Grundlagenaufarbeitung _konzeptionelles Leitbild – Hager Partner AG, 2020 	 pdf
B3	 Bau- und Garteninventar				   pdf
B4	 ISOS Auszug Gebiet Rosengarten				   pdf
B5	 Kunst im öffentlichen Raum - Werkübersicht				   pdf
B6	 Parkpflegewerk, Weber und Saurer, 1990				   pdf
B7	 Testflächen Rosengarten,SGB				   pdf
B8	 Situationsplan_Rosengarten				   pdf
B9	 Luftaufnahmen Park				   jpeg

C	 Pläne
C1	 Situationsplan mit Baumbonitierung				   dwg/pdf
C2	 Bestandesaufnahmen Gebäude				   dwg/pdf
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5.4	 Verlangte Arbeiten 

Sämtliche Unterlagen sind mit dem Vermerk «Rosengar-
ten Stadt Bern» und mit einem Kennwort zu versehen. 
Es sind maximal 2 AO Pläne quer 1189 mm x 841 mm 
abzugeben. Die einzureichenden Pläne sind zweifach, 
in Papierform, ungefaltet in einer Mappe (keine Rolle) 
abzugeben. Alle Erläuterungen sind in den Plänen zu in-
tegrieren. 

Pro teilnehmendes Team ist ein Konzeptvorschlag ein-
zureichen, Varianten sind nicht zulässig. Die Abgabe von 
Modellen ist nicht erlaubt. Arbeitsmodellfotos und Kon-
zeptskizzen sind erlaubt. 

Konzeptplan mit folgenden Inhalten (zweifach): 
Der Betrachtungsperimeter ist reduziert (Ausschnitt 
analog Entwicklungsplan Abb.7) mit städtebaulichem 
Kontext, ausgerichtet an der Kreuzalle und mit Nordpfeil 
versehen im Massstab 1:500 darzustellen. Die zwei 
Bearbeitungsperimeter (siehe rote Perimeter Abb. 3), 
ebenfalls an der Kreuzalle ausgerichtet, sind im Grund-
riss, Schnitt und in der Ansicht im Masstab 1:200 dar-
zustellen. Im Grundriss sind sämtliche zum Verständnis 
notwendigen Höhen anzugeben. Alle weiteren für das 
Konzept notwendigen Darstellungen sind abzubilden. 

Erläuterungstext / Schematas zum Bearbeitungsperime-
ter mit Aussagen zu mindestens folgenden Themen: 
• Prägnanter Leitgedanke als Grundlage für das zukünf-
tige Sanierungskonzept der Gesamtanlage – Fokus Be-
trachtungsperimeter
• Raumsequenzierung und Atmosphären
	 - Bepflanzungskonzept (Zielbild / Entwicklungs-             	
	   ziele für die Vegetation)
	 - Besucher*innenführung
•Nutzung und Betrieb Bauten (Zusammenspiel Zugang, 
WC-Anlage, Lesehof mit Pavillon)

Weitere Erläuterungen und Schemata sind frei. 

Verkleinerung A3 (1-fach) 
Verkleinerung des Konzeptplans auf A3 mit grafischem 
Massstab, ungefaltet 

Verfassendennachweis 
Verschlossenes, mit dem Kennwort versehenes Cou-
vert mit folgenden Unterlagen: 

•	 Vollständig ausgefüllter Verfassendennachweis 
(werden mehrere Fachbereiche vom selben Büro 
abgedeckt, muss dieses mehrmals aufgeführt wer-
den) mit Angaben zum Planungsteam und zu den 
beteiligten Mitarbeitenden gemäss Präqualifikation.

•	 Ausgefüllte und unterzeichnete Selbstdeklaration/
Angebotsdeklaration für jede beteiligte Firma des 
Landschaftsarchitektur- und Architekturteams.

Anonymisierter elektronischer Datenträger 
•	 Mit sämtlichen Nachweisen und Formularen als 

PDF/XLS-Dateien, Planverkleinerung als PDF-Datei 
mit einer Auflösung von 600 dpi (siehe einzurei-
chende Unterlagen) in separatem Couvert einrei-
chen.

•	 Die Abgabe ist ausserdem in reduzierter Dateigrös-
se als PDF mit einer maximalen Grösse von 10 MB 
auf dem Datenträger abzuspeichern.

5.5	 Veröffentlichung und Ausstellung

Das Ergebnis der Konzeptstudie wird unter Namensnen-
nung aller Verfassenden während zehn Tagen öffentlich 
ausgestellt. Der Jurybericht wird den Teilnehmenden 
nach der Erteilung des Zuschlags zugestellt. Elektro-
nisch steht der Bericht der Jury unter www.bern.ch/
politik-und-verwaltung/stadtverwaltung/prd/hochbau-
stadt-bern/wettbewerbe-und-ausschreibungen zum 
Download zur Verfügung. 
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Genehmigung

Die Jury hat das vorliegende Programm genehmigt. 

Bern, 11. Februar 2026  

Madeleine Bodmer (Vorsitz)	 Pascale Bellorini			   Rita Illien

Roman Häne		  Dina Spörri 				    Andreas Wyss 

Ziu Bruckmann 		  Michael Steiner 			   Alexandra Clausen

6	 GENEHMIGUNG UND BEGUTACHTUNG
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7	  ANHANG

Linkverzeichnis

Klimareglement 
https://stadtrecht.bern.ch/lex-820_1

Energie und Klimastrategie
https://www.bern.ch/themen/umwelt-natur-und-energie/klima/energie-und-klimastrategie-2035

Rahmenplan Stadtklima
https://www.bern.ch/themen/umwelt-natur-und-energie/klima/klimaanpassung/planung-und-umsetzung-in-der-
stadt-bern/rahmenplan-stadtklima

Biodiversitätskonzept Stadt Bern (aktualisiert 2025)
https://www.bern.ch/themen/umwelt-natur-und-energie/stadtnatur/biodiversitaet

Baureglement 
https://www.bern.ch/themen/planen-und-bauen/nutzungsplanung/baurechtliche-grundordnung

Projekt: Tramlinie Bern-Ostermundigen
https://tram-bern-ostermundigen.ch/


